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Neyer, Jürgen. The Justification of 
Europe. A Political Theory of Suprana­
tional Integration. Oxford. Oxford 
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Jürgen Neyer gehört zur Avantgarde 
von Autorinnen, die innerhalb der In-
ternationalen Beziehungen einen Para-
digmenwechsel zugunsten einer legiti-
mitätsorientierten, an Fragestellungen 
der Politischen Theorie ausgerichteten 
Forschungsagenda angestoßen haben. 
Seine wichtigsten Arbeiten hat er den 
eigenständigen Legitimationschancen 
der Europäischen Union gewidmet. Es 
verdient daher höchste Aufmerksam-
keit, wenn er anregt, unsere normati-
ven Standards für die Bewertung sup-
ranationaler Gemeinwesen wie der EU 
vollständig umzustellen: vom Maßstab 
der Demokratie auf den einer recht
fertigungstheoretischen Interpretation 
von Gerechtigkeit. Im Gegensatz zu 
Autoren wie Glyn Morgan, die unter 
der Rechtfertigung der europäischen 
Integration den Hinweis auf einen 
konkreten Vorteil verstehen, den die 
Einzelstaaten nur durch einen suprana-
tionalen Zusammenschluss erzielen 
können, liegt für Neyer die Rechtferti-
gung Europas ganz auf der normativen 
Ebene. Sie besteht erstens in der Wah-
rung des demokratischen Charakters 
seiner Mitgliedsstaaten, zweitens und 
vor allem in der unparteilichen Koor-
dination der externen Effekte ihres 
Handelns nach innen wie nach außen. 
Europas Rechtfertigung hängt letztlich 
von dem Beitrag ab, den es zur Etablie-

rung von Praktiken und zur Entwick-
lung von annähernd gleichwertigen 
Verhandlungspositionen in zwischen-
staatlichen Prozessen der Rechtferti-
gung leistet. Wie die Rechtfertigungs-
theorie von Rainer Forst ist auch 
Neyers Konzeption zweistufig und 
reflexiv: Zunächst müssen grundlegen-
de Strukturen der Rechtfertigung etab-
liert sein, bevor es zu gerechtfertigten 
Strukturen kommen kann.
Neyers Konzeption steht und fällt da-
mit, ob sie uns ein besseres Verständnis 
supranationaler Strukturen erlaubt. Su-
pranationale Gemeinwesen sind für 
Neyer durch ihre rechtliche Suprematie 
über die Mitgliedstaaten ausgezeichnet, 
während die Gewalt- und Verhand-
lungsmonopole bei diesen verbleiben. 
Die EU erscheint damit als hybrides 
Produkt aus intergouvernementaler 
politischer Entscheidungsfindung und 
autonomer Vergerichtlichung, in des-
sen Institutionensystem demokratische 
Willensvereinheitlichung ein Fremd-
körper bleiben müsse. Nun ließe sich 
darüber streiten, ob der hohe Grad eu-
ropäischer Föderalisierung und die ge-
ringe Erfolgswertgleichheit von Wahl-
stimmen zum Europäischen Parlament, 
ob der beklagenswerte Mangel einer 
gemeinsamen kulturell-politischen Öf-
fentlichkeit oder auch das unterstellte 
Fehlen einer eigenständigen Problemlö-
sungsfähigkeit es aus kategorialen 
Gründen ausschließen, eine Demokra-
tisierung der EU anzustreben. Ob die 
normativen Prinzipien der Demokratie 
strikt „unverträglich“ sind mit einer 
supranationalen Struktur wie der EU 
(73), hängt tatsächlich, darin ist Neyer 
rechtzugeben, an der Frage, ob politi-
sche Gleichheit der Individuen in ihr 
zu realisieren ist: Nur müsste dies an 
einer komplexeren, auf föderale und 
postnationale Gebilde zugeschnittenen 
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Interpretation des Maßstabs politi-
scher Gleichheit durchgespielt werden 
und nicht an einer Lesart, die sich allzu 
sehr in die Zwangsjacke des Majorita-
rismus einschnüren lässt. 
In der gegenwärtigen Diskussion möch-
te ich mich jedoch nicht auf die Reha-
bilitierung eines Demokratiestandards 
für Europa konzentrieren. Demokratie 
in Europa, wenn auch nicht die Euro-
päische Demokratie, ist bei Neyer in 
guten Händen, wie sich an seinem Ein-
treten für die interparlamentarische 
Koordination europäischer pouvoirs 
constituants ablesen lässt (167-8). Mein 
Einwand richtet sich vielmehr darauf, 
dass die vorgelegte Rechtfertigungsleh-
re nicht spezifisch genug auf die Eigen-
heiten und Bedingungen des supra
nationalen Charakters der EU eingeht. 
Wenn mit Gerechtigkeit als Rechtfer
tigung ein auf supranationale Gemein-
wesen zugeschnittener Maßstab an die 
Stelle ihres demokratischen Charakters 
treten soll, ist zu fragen, wo der 
Unterschied in der Rechtfertigungs
bedürftigkeit und -fähigkeit zwischen 
supranationaler und beliebiger anderer 
internationaler Kooperation liegt. 
Rechtfertigen muss man sich ja immer. 
In Neyers Augen werden Rechtfertigun-
gen fällig, sobald sich externe Effekte 
politischen Handelns auf andere Staa-
ten freiheitseinschränkend auswirken. 
Um das Einholen externer Effekte geht 
es aber unterschiedslos in inter- wie 
supranationalen Kontexten. Worin 
kann dann aber die Besonderheit sup-
ranationaler Rechtfertigungsanforde-
rungen liegen, die sie von anderen in-
ternationalen Rechtfertigungspflichten 
unterschiede? Diese Frage ist für die 
politische Theorie aus dem folgenden 
Grund nicht unwichtig. In der gerech-
tigkeitstheoretischen Debatte ist in den 
vergangenen Jahren die grenzüber-

schreitende Umverteilung von Wohl-
stand zu einem zentralen Streitpunkt 
geworden. Im Anschluss an Rawls und 
Thomas Nagel wird argumentiert, dass 
die Dichte des institutionellen und ko-
operativen Zusammenhangs die ent-
scheidende Rolle in der Herausbildung 
materieller Ansprüche spielt. Wie ver-
hält es sich nun mit der Europäischen 
Union – ähnelt sie in dieser Hinsicht 
eher einem staatlichen Gemeinwesen 
oder einem zwischenstaatlichen Ver-
handlungssystem? Angesichts zuneh-
mender Einkommensungleichheit zwi-
schen den Ländern des europäischen 
Nordens und Südens hätte man gern 
Kriterien an der Hand, ob supranatio-
nale Integration unter Ausblendung 
von redistributiven Ansprüchen über-
haupt rechtfertigungsfähig sein kann. 
Neyer hält nur fest, dass Fragen materi-
eller Umverteilung in der EU empirisch 
kein bedeutendes Thema sind und erör-
tert distributive Fragen stattdessen an 
den EU-Außenbeziehungen (103, 97-
102). Die letztere Strategie erscheint 
nicht unproduktiv, denn sie zeigt, wie 
ein beachtliches Ausmaß von internati-
onalen distributiven Pflichten sich be-
reits aus den Bedingungen ergibt, als 
gleichberechtigte und gleich befähigte 
Staaten an Prozessen internationaler 
Rechtfertigung teilnehmen zu können. 
Aber bei diesen Pflichten handelt es 
sich um solche zwischen Staaten. Die 
eigentliche supranationale Gerechtig-
keitsfrage bleibt unbeantwortet. Sie 
lautet: Erzwingen die immens verdich-
teten politischen Beziehungen zwischen 
den Einzelstaaten, erzwingen die Wirt-
schaftsbeziehungen bis hin zur Wäh-
rungsintegration, die tiefgreifende 
rechtliche Integration, die Homogeni-
sierungskompetenzen der Kommission, 
die Legislativbefugnisse des Europä-
ischen Parlaments nun distributive Ge-
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rechtigkeitspflichten unter den europä-
ischen Völkern und Bürgern, die 
denjenigen, die zwischen den Bürgerin-
nen ein und desselben Staates längst 
anerkannt sind, weil sie auf die solida-
ritätserzeugende Kraft demokratischer 
Staatsbürgerschaft reagieren, zumindest 
ähneln? 
Dass Neyers Entwurf dazu schweigt, 
scheint aus einem vorgängigen blinden 
Fleck zu resultieren, nämlich der unbe-
antworteten Frage, wer eigentlich die 
„Rechtfertigungsgeber und -nehmer“ 
(Forst) in einem supranationalen Ge-
meinwesen sind. Neyer vertritt ein vor-
nehmlich repräsentativ-etatistisches 
Modell, das Rechtfertigungsprozesse 
von den Staaten und ihren Vertretern, 
darunter auch unabhängigen Experten 
ausgehen sieht. Europa soll nicht nur 
zwischen den Staaten, sondern auch 
vor den europäischen Bürgerinnen (und 
vor anderen Staaten) gerechtfertigt 
werden, aber seine Bürgerinnen kom-
men selbst an keiner Stelle als Rechtfer-
tigungssubjekte eigenen Rechts, als Au-
toren und nicht bloß als Adressaten der 
Rechtfertigung in den Blick. Die EU ist 
aber keine beliebige internationale Or-
ganisation, sondern versteht sich, wie 
Armin von Bogdandy, Hauke Brunk-
horst  und Jürgen Habermas zu beto-
nen nicht müde werden, als Gemeinwe-
sen, dessen Mitglieder Staaten und 
Bürger sind. Dass deren supranationale 
Koordination nicht am Demokratie-
maßstab gemessen werden soll, erweist 
noch nicht, dass etwa die enormen 
Wohlstandsdifferenzen zwischen den 
EU-Bürgern keine von ihnen wechsel-
seitig und nicht bloß für sie rechtfer
tigungsbedürftige Rolle spielen. Der 
Anwendungsfall der distributiven Ge-
rechtigkeit illustriert daher, dass Neyers 
Konzeption der charakteristischen Du-
alität supranationaler Mitgliedschaft in 

der EU, einer Staaten- und Bürgeruni-
on, nicht gerecht wird. Eine Rechtferti-
gung Europas vor seinen Bürgerinnen 
wird nicht gelingen, solange sie nicht 
durch diese selbst erfolgt.

Peter Niesen

Eine politische Theorie supranationaler 
Integration trifft den Nerv der Europä-
ischen Union zu einer Zeit, da sich un-
ter dem Druck der internationalen 
Finanzkrise die Machtverhältnisse ge-
ändert und ihre Legitimitätsdefizite zu-
gespitzt haben. Allerorten breiten sich 
anti-EU und euro-skeptische Protestbe-
wegungen, populistische und extremis-
tische politische Kräfte aus und kon-
frontieren Politik und Forschung mit 
dem Dilemma einer immer mächtige-
ren EU, die als immer komplexer, elitä-
rer und unverständlicher erlebt wird. 
Diesen Schwierigkeiten vermochten 
bislang weder die EU-Eliten, noch 
-Forscher wirklich zu begegnen: Erste-
re nicht, weil sie sich von dem 2005 in 
zwei Volksabstimmungen gescheiterten 
Experiment, die EU durch eine Verfas-
sung handlungsfähiger und bürgernä-
her zu machen, nachhaltig abschrecken 
ließen; und letztere nicht, weil sie im 
Spagat zwischen theoretisch Denk- 
und praktisch Machbarem dazu ten-
dieren, eher alte Dissense zu schüren, 
als einen innovativen Paradigmenwan-
del voranzutreiben. Bislang verfügt die 
EU-Forschung über kein Konzept, wie 
sie dem breiten Publikum die EU ver-
ständlicher machen und erklären kann, 
warum supranationale Integration un-
verzichtbar und die Union trotz ihrer 
Unzulänglichkeiten eine verbesserungs- 
und entwicklungsfähige Errungen-
schaft ist. Damit bleiben für die großen 
Vereinfacher, die Nostalgiker des all
zuständigen und allmächtigen Natio-

https://doi.org/10.5771/0032-3470-2014-3-555 - Generiert durch IP 216.73.216.89, am 10.03.2026, 04:56:13. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0032-3470-2014-3-555


558 PVS, 55. Jg., 3/2014

PVS-Literatur

nalstaats wie auch die Apologeten der 
Postdemokratie, Türen und Tore geöff-
net. 
Auf der Suche nach einem Leuchtturm, 
um dieses Dilemma neu erhellen und 
Auswege weisen zu können, setzt 
Jürgen Neyer mit „The Justification of 
Europe. A Political Theory of Suprana-
tional Integration“ einen wichtigen 
Meilenstein. Er folgt damit einer mit 
Antje Wiener 2011 skizzierten Agenda 
für eine politische Theorie der EU. Sein 
Entwurf einer „normativ realistischen“ 
politische Theorie supranationaler Inte-
gration misst sich an drei Desideraten: 
Erstens, mittels des Konzepts der „Sup-
ranationalität“ das politische System 
der EU verständlicher zu machen als 
das gemeinhin gelingt; sodann, mit der 
normativen Konzeption eines „Rechts 
auf Rechtfertigung“ die Legitimation 
supranationaler Integration neu zu be-
gründen; und schließlich, die diesbe-
züglich vorhandenen Legitimationsdefi-
zite durch die institutionelle Stärkung 
nationaler Parlamente zu überwinden. 
Kann ein auf Rechtfertigung gründen-
der Paradigmenwandel der europä-
ischen Integrationstheorie die Anomali-
en und Ambivalenzen supranationalen 
Regierens in der krisengebeutelten EU 
besser ausleuchten, als es von einer auf 
europäische Demokratie gebauten 
Warte aus gelingt? Im vorliegenden Zu-
sammenhang kann ich eine umfassen-
dere Auseinandersetzung nur anreißen.  
Nachdem ich die Kernelemente der 
Theorie dargestellt sowie ihr innovati-
ves Potential charakterisiert habe, wer-
de ich ihre blinden Stellen ansprechen  
und abschließend einige Desiderata für 
die künftige Forschung benennen.
 Im vorliegenden Buch stecken als 
Quintessenz zehnjähriger Forschungs-
arbeiten vier zentrale Ideen, nämlich, 
wie die Eigenart der EU verständlich 

gemacht, theoretisch legitimiert, kri-
tisch diagnostiziert und zudem opti-
miert werden kann. Zunächst schlägt 
Neyer vor, die EU als ein im Kern in-
tergouvernemental politisch gesteuer-
tes System von „Supranationalität“ zu 
verstehen, das heißt als dualistische 
Ordnung, die sich sowohl vom Staat 
als auch von internationalen Organisa-
tionen unterscheidet. Dieser Typus 
kombiniert eine einheitliche, vertikal 
strukturierte Rechtsordnung mit einer 
pluralistischen, horizontal gelagerten 
politischen Ordnung, unter anderem 
durch Mechanismen der gegenseitigen 
Anerkennung, Diskussion und Kom-
promissfindung (35ff.; 46ff.). Die Legi-
timität supranationaler Herrschaft 
gründet Neyer sodann in Anlehnung 
an Theorien der Internationalen Bezie-
hungen (IB), insbesondere Rainer 
Forsts „Perspektiven einer kritischen 
Theorie der Politik“, auf das individu-
elle Recht auf Rechtfertigung (S.85-
111), aus welchem er einen normativen 
Standard zur Rekonstruktion der EU 
im Sinne einer durch nationale Par
lamente institutionalisierten „Recht
fertigungsstruktur“ ableitet, die der 
Stärkung nationaler Demokratien ver-
pflichtet ist (115-148). Hieraus ge-
winnt er einen Maßstab zur Kritik real 
„imperfekter“ Rechtfertigungsverhält-
nisse (151ff.), welcher auch eine Lö-
sung für die Legitimationsdefizite 
supranationaler Integration bietet: die 
Stärkung nationaler Parlamente, und 
insbesondere ihrer Kontroll- und Kom-
munikationsfunktionen in der EU-
Politik (151-168).  Damit suggeriert er, 
einem postnationalen demokratischen 
Konstitutionalismus abzuschwören 
und ihn durch das Paradigma des nati-
onalen Parlamentarismus zu ersetzen. 
Weil Parlamentarismus in der EU zu-
meist mit dem Europäischen Parlament 
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assoziiert wird, dient ein komplettes 
Kapitel der Kritik der „supranationa-
len Demokratie“ als „falsche[r] Kate-
gorie zur Beurteilung der normativen 
Qualitäten des Europäischen Suprana-
tionalismus“ (56-70). Markiert dieses 
eine Kehrtwende zurück in traditionel-
le staatsrechtliche Bahnen oder bietet 
es das notwendige Innovationspoten
tial, um ein integrationstüchtiges und 
krisenbewältigungsstarkes Paradigma 
europäischer Integrationstheorie anzu-
stoßen? Das innovative Potential von 
Neyers Supranationalitäts-Theorie liegt 
in ihrem normativen Universalismus in 
Verbindung mit verfassungsrechtlich-
realistischen Prämissen, ihrem kritisch-
diagnostischen Mehrwert sowie ihrer 
praktischen Anschlussfähigkeit.
Normativ-realistisch gesehen formuliert 
die Theorie schlicht und einprägsam ein 
allgemeines Recht auf Rechtfertigung 
supranationaler  Integration, welches 
allen Individuen explizit zukommen 
soll. Zur Inanspruchnahme dieses 
Rechts könnten sich zumindest Staats-
bürger in der EU auf die parlamentari-
sche Konstitution ihrer demokratischen 
Mitgliedstaaten berufen. Darüber hin-
aus könnten sie sich auch auf die vom 
Lissabon-Vertrag 2009 eingeführten 
Kompetenzen nationaler Parlamente 
zur Subsidiaritätskontrolle von Geset-
zesinitiativen der Europäischen Kom-
mission stützen, um deren praktische 
Umsetzung zu fordern. Dem Rechtfer
tigungsrecht deutscher Staatsbürger 
verhalfen das Lissabon-Urteil des Bun-
desverfassungsgerichts sowie die ent-
sprechenden Anpassungsgesetze des 
Deutschen Bundestages ein Stück weit 
zur Durchsetzung. Staatsbürger in der 
EU könnten mit ihrem theoretischen 
Rechtsanspruch auf Rechtfertigung – 
bzw. der Korrektur unzulänglich recht-
fertigbarer intergouvernementaler Ent-

scheidungsstrukturen der EU – auch auf 
das vom Lissabon-Vertrag vorgesehene 
Konventsverfahren hoffen, welches die 
Beteiligung nationaler Parlamentarier 
an EU-Vertragsreformen vorsieht. Nicht 
zuletzt bliebe Bürger/innen verschiede-
ner Mitgliedstaaten auch der Griff zum 
transnationalen Instrument der Euro
päischen Bürgerinitiative, um in Einzel-
fällen ihr Recht auf Rechtfertigung 
intransparent getroffener und parla-
mentarische Rechenschaftspflichten un-
terminierender Entscheidungen einzu-
fordern. 
Auch kritisch-diagnostisch bietet die 
Theorie einen Mehrwert, um „best 
practices“ wie „Imperfektionen“ par-
lamentarischer Kontroll- und Öffent-
lichkeitsfunktionen offen zu legen. 
Ebenso fruchtbar sind diese kritischen 
Standards als Instrumente des Ver-
gleichs, leuchten sie doch Differenzen 
in den parlamentarisch-demokratischen 
Kulturen der EU aus. Zum Beispiel 
bringen sie krasse Asymmetrien zwi-
schen Erfolgsgeschichten wie der des 
Deutschen Bundestages und Fällen par-
lamentarischen Niedergangs wie dem 
des Griechischen Parlaments an den 
Tag.  Prämisse ist, dass unter Bedingun-
gen von Interdependenz nicht die EU, 
sondern die Mitgliedstaaten an Demo-
kratiedefiziten kranken.  
Deren Kritik verbleibt nicht im theore-
tischen Elfenbeinturm, sondern schließt 
an solche Reform-Koalitionen an, die 
versuchen, den gegenüber dem Europa-
parlament bis 2009 stiefmütterlich be-
handelten nationalen Parlamente eine 
Aufwertung zu verschaffen. Mit der 
theoretischen Unterfütterung ihrer Am-
bitionen vermittels der politischen Phi-
losophie und normativer IB-Theorien 
verhilft Neyer dem Legitimationstypus 
parlamentarischer Verfahren nach sei-
nem oft beklagten Niedergang zu neuer 
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Vitalität. Indem er normativ- utopisch 
überzogene Ansprüche konkurrierender 
Integrationstheorien auf ein realistisch-
kritisches Maß kürzt, kann er bestimm-
te Blindstellen überwinden.

Ulrike Liebert

REPLIK

Der Ausgangspunkt der in „The Justifi-
cation of Europe“ entwickelten Theo-
rie könnte nicht besser als von Ulrike 
Liebert formuliert werden: „Bislang 
verfügt die EU-Forschung über kein 
Konzept, wie sie [...] erklären kann, 
warum supranationale Integration un-
verzichtbar und die Union trotz ihrer 
Unzulänglichkeiten eine verbesserungs- 
und entwicklungsfähige Errungen-
schaft ist“. Die gängigen Narrative der 
Friedensmacht Europas und des euro-
päischen Föderalstaates sind normativ 
unzureichend und politisch erschöpft. 
Benötigt wird heute eine aktualisierte 
normative Theorie, die sowohl die 
drängende Frage nach der Zukunft der 
Demokratie in Europa beantwortet als 
auch die Einsicht aufnimmt, dass die 
europäische Staatswerdung keine rea-
listische politische Option ist. Das Ker-
nargument des Buches lautet, dass eine 
derartige normative Theorie auf einer 
politischen Interpretation des Rechts 
auf Rechtfertigung aufgebaut werden 
kann. Die Legitimität der EU leitet sich 
in dieser Interpretation aus ihrer Fä-
higkeit ab, den menschenrechtlichen 
Kern der innerstaatlichen Demokratie 
dadurch mit neuer Glaubwürdigkeit zu 
versehen, dass politische Herrschaft in 
eine transnationale Pflicht zur Recht-
fertigung ihrer freiheitseinschränken-
den Effekte eingebunden wird. Europa 
ist so verstanden ein Instrument zur 
Demokratisierung der Demokratie. Die 

einfache Übertragung demokratietheo-
retischer Kriterien verbietet sich hinge-
gen für die supranationale Ebene der 
EU, weil diese auf einer Reihe von 
Prinzipien aufbaut, die mit demokrati-
schem Regieren nur bedingt vereinbar 
sind. Nicht die individuelle politische 
Gleichheit ist in Europa zentral, son-
dern der Ausgleich zwischen der indivi-
duellen und der staatlichen politischen 
Gleichheit (Prinzip der degressiven 
Proportionalität). Majoritäre Verfah-
ren werden bewusst nur in sehr engen 
Grenzen angewandt und sind in den 
meisten Fällen von elaborierten diskur-
siven Mechanismen überlagert. Ein Ge-
waltmonopol und eine von politischen 
Interferenzen freie Rechtsanwendung 
gibt es ebenfalls nicht. Alle drei norma-
tiven Prinzipien sind der EU aus gutem 
Grund eingeschrieben und werden von 
allen Mitgliedstaaten inklusive ihrer 
Parlamente und der ganz überwiegen-
den Mehrheit ihrer Gesellschaften un-
terstützt. Sie sind daher alles andere als 
allmählich an Relevanz verlierende 
Überbleibsel ihrer internationalen Ver-
gangenheit. Ihre Überwindung steht 
weder auf der politischen Agenda der 
europäischen Institutionen noch derje-
nigen irgendeines ihrer Mitgliedstaaten 
oder auch nur einer der Parteien im 
Europäischen Parlament. Die EU zielt 
daher auch nicht auf die Überwindung 
des souveränen Mitgliedsstaats ab, 
sondern auf seine autonomieschonende 
Einbindung im Rahmen kooperativer 
Rechtsprinzipien. Integration in Euro-
pa bedeutet nicht Verschmelzung, son-
dern Anerkennung und Berücksichti-
gung des Anderen. Das Argument einer 
auf prozeduralen Gerechtigkeitsideen 
aufbauenden Legitimität der EU und 
die gleichzeitige Zurückweisung des 
normativen Standards der Demokratie 
als angemessener Analytik für die Re-
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